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kraft- bzw. Reallohnvergleiche selbst unter den derzeitigen
Verhältnissen sprechen — sofern man nicht eine mathematische
Genauigkeit der Zahlen, die aber kein gewissenhafter Statistiker
gewährleisten kann, verlangt —, würden wir es begrüssen, wenn man
sich mit unseren Darlegungen ernsthaft auseinandersetzen und sich
nicht mit nicht gerade stichhaltigen, nicht überzeugenden
Einwendungen begnügen würde. Es handelt sich hier um wirtschaftspolitische,

nicht nur für den Arbeiter wichtige Probleme, die heute
durch die überaus günstige Wirtschaftskonjunktur etwas überdeckt
werden, die aber bei einer Umkehr der Wirtschaftslage sehr rasch

vordringlich werden können. Aus diesen Gründen wünschen wir
entgegen der Meinung von Dr. Geyer, dass diese Zahlen bekannt und
ein Teil der Grundlagen für eine aufbauende wirtschaftspojitische
Diskussion werden. In diesem Sinne können sie ein wichtiger Beitrag

sein. Dr. H. Schmidt.

Buchbesprechung

Dr. Hans Oswald. Herabsetzung und Erlass von AHV-Beiträgen. Verlag Hans
Huber, Bern. 40 Seiten. Fr. 3.80.

Herabsetzung und Erlass von AHV-Beiträgen sind in Art. 11 des Bundesgesetzes
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG)
geordnet und zu einem Rechtsinstitut ausgestaltet. Obligatorisch Versicherten,
denen die Bezahlung der Beiträge gemäss Art. 8, Abs. 1 (Selbständigerwerbende)
oder nach Art. 10, Abs. 1 (Nichterwerbstätige) nicht zugemutet werden kann,
können die Beiträge bis auf den Mindestbeitrag von Fr. 12.— pro Jahr
herabgesetzt werden. Für obligatorisch Versicherte, bei denen der Bezug der Beiträge
eine grosse Härte bedeuten würde, besteht die Möglichkeit des Beitragserlasses,
wobei indessen der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag von Fr. 12.— pro Jahr zu
leisten hat. Nicht herabsetzbar sind die Beiträge der Unselbständigerwerbenden,
die an der Quelle bezogen und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag an die
AHV-Ausgleichskassen abgeliefert werden.

Die Möglichkeit der Herabsetzung und des Erlasses von AHV-Beiträgen stellt
eine Reihe rechtlicher Fragen, und das Eidgenössische Versicherungsgericht
(EVG) hat dazu bereits eine umfangreiche Judikatur entwickelt. Niemand war
deshalb besser in der Lage, dieses Rechtsinstitut zu kommentieren, als der
Verfasser als Gerichtsschreiber beim EVG. Er tut es in der vorliegenden Broschüre
ausserordentlich klar und auch dem Laien ohne weiteres verständlich. Die wertvolle

Arbeit wird vor allem den Verwaltern von AHV-Ausgleichskassen gute
Dienste leisten.
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